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EINLEITUNG 

Der Besondere Soziale Dienst (BSD) besteht seit 1997 beim Landratsamt Augsburg. Als Anlauf- und 
Clearingstelle bietet er vielfältige Beratungs- und Vermittlungsangebote für Erwachsene in schwierigen 
Lebenslagen.  

Schwerpunkt der Arbeit des BSD ist die Einzelfallhilfe, die auch aufsuchend durchgeführt wird. Neben 
den allgemeinen konzeptionellen und personellen Rahmenbedingungen des BSD werden in diesem 
Bericht vor allem die Auswertung der Beratungsarbeit mit den Hauptproblemen und 
Lebensumständen der Klienten dargestellt und erläutert.  

2017 war die Situation des BSD durch personelle Veränderungen wie Mutterschutz und Einarbeitung 
einer neuen Kollegin gekennzeichnet. 

Am häufigsten haben die Mitarbeiterinnen des BSD 2017 wieder Menschen in Krisensituationen und 
mit psychischen Problemen aufgesucht, beraten und unterstützt. Der Bedarf an Hilfestellungen im 
Umgang mit Behörden und sozialen Leistungsträgern steht häufig mit seelischen Problemen in 
Zusammenhang. Die Themen Wohnungssuche, Eigenbedarfskündigungen, Mieterhöhungen und 
Wohnungsverlust sind ein weiterer großer Teil der Beratungsarbeit, vor allem vor dem Hintergrund 
des Mangels an bezahlbaren Wohnungen. Viele Bürger kamen 2017 auch wegen finanzieller Probleme 
in die Beratung, vor allem wegen Miet- und Energieschulden.  

Im April 2017 konnten der BSD eine weitere Informationsveranstaltung für MitarbeiterInnen der 
Gemeinde-, Markt- und Stadtverwaltungen im Landkreis anbieten. 

Neben der Beratungsarbeit waren 2017 auch die vernetzende Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen, die Mitarbeit in Gremien und die Öffentlichkeitsarbeit wichtige Aufgaben des BSD.  
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2. RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 PERSONELLE BESETZUNG 

Das Büro des Besonderen Sozialen Dienstes befindet sich in der Außenstelle des Landratsamtes 
Augsburg in Stadtbergen, um eine enge Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung zu gewährleisten. 
Die Stellenbesetzung erfolgte 2017 durch zwei Diplom-Sozialpädagoginnen (FH) und eine 
Sozialpädagogin (B.A., FH) mit einem Gesamtstellenanteil von 2,32. Elternzeitbedingt gab es ab Mai 
2017 einen Personalwechsel, der Stundenanteil blieb gleich. 

 

2.2 ZUSTÄNDIGKEIT 

Der Besondere Soziale Dienst ist für die Bevölkerung im Landkreis Augsburg zuständig. Innerhalb des 
BSD ist die örtliche Zuständigkeit folgendermaßen aufgeteilt:  

 

Abbildung 1: Zuständigkeit ab Mai 2017 

 

Natalie Hensel 
0821 3102-2794 

Martina Volk 
0821 3102-2716 

Maria Brinz 
0821 3102-2723 
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Altersverteilung: 
Die Altersverteilung zeigt, dass das Beratungsangebot des BSD vor allem Menschen zwischen 25 und 
59 Jahren erreicht, im Jahr 2017 waren es 351 Bürger oder 63 Prozent (im Vorjahr 59 Prozent).  
 

 

Abbildung 3: Altersstruktur der beratenen Klienten 

 

Dies liegt vermutlich daran, dass jüngere Hilfesuchende häufig noch über die Familie, Freunde und 
Hilfestrukturen für junge Erwachsene (z. B. Familienbüros) aufgefangen werden und der Hilfebedarf 
älterer Menschen von den speziellen Angeboten für Senioren abgedeckt wird. 

60 Jahre und älter waren 124 Bürger, davon wiederrum 26 älter als 80 Jahre. Im Bereich der unter 25-
Jährigen konnten 60 Menschen beraten und unterstützt werden. Die Verteilung ist im Vergleich zum 
Vorjahr relativ stabil geblieben. 

Geschlechtsspezifisch gab es kaum einen Unterschied: 283 Männer und 277 Frauen nahmen das 
Beratungsangebot des BSD in Anspruch.  
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Vermittlung an den BSD 
Woher wissen Hilfesuchende, ihre Angehörigen oder Dritte von dem Beratungsangebot des BSD?  
Abbildung 5 zeigt, über welche Wege Klienten, ihre Angehörigen oder Bekannten sowie Vermieter 
oder Hausverwalter vom Angebot des BSD erfahren haben. 

Die meisten Fragesteller nehmen den Kontakt mit dem BSD auf, weil sie das Angebot bereits aus den 
Vorjahren kannten (102). Von anderen sozialen Beratungsstellen (z. B. Fachstellen wie die 
Schuldnerberatung oder Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen) haben 35 Kenntnis erhalten, 24 
von den Gemeindeverwaltungen. 21 Klienten kamen auf Empfehlung des Jobcenters, 14 fanden die 
Information im Internet, 13 durch Dritte wie Bekannte, Nachbarn oder Freunde. Zwölf wurden durch 
das Informationsfaltblatt des BSD und sieben von der Betreuungsstelle sowie fünf über das Jugendamt 
des Landratsamtes auf das Angebot aufmerksam gemacht. Zu den 283 Personen zählen Klienten, deren 
Angehörige und Vermittelnde, die zuvor das Angebot des BSD noch nicht kannten. Teils war es auch 
nicht möglich, den Zugangsweg abzufragen, was unter Sonstige (41) fällt. 

 

 

Abbildung 5: Vermittlung der Klienten oder Angehörigen an den BSD 
(Gesamtzahl 283)  

 
Den Fachstellen ist bekannt, dass der BSD auch Hausbesuche durchführt und dadurch manchmal 
schneller und direkter unterstützen kann, auch parallel zur Fachstellenberatung.  

3.3 KONTAKTART UND -HÄUFIGKEITEN 
Der häufigste Kontakt zu Betroffenen, deren Angehörigen, beteiligten Behörden oder Fachstellen fand 
telefonisch statt. Soweit als möglich wurde telefonisch abgeklärt, beraten und an Fachstellen 
weitervermittelt. 
Wie aus Abbildung 6 ersichtlich ist, fanden 2017 hierzu insgesamt 2.657 Telefongespräche statt. Neben 
den Telefonaten stand auch der Schriftverkehr mit und für die Klienten weiterhin im Vordergrund der 
Beratungsarbeit. Hierbei wurde erstmals auch der Kontakt per E-Mail erfasst: Von den 1.513 
schriftlichen Kontakten waren 582 Kontakte per E-Mail. Der Trend, online Kontakt herzustellen, ist 
auch in der sozialen Beratung bemerkbar. Nicht wenige Klienten schreiben lieber, als zu telefonieren. 
Informationen oder fehlende Unterlagen für Beantragungen können so auch rasch an die zuständigen 
Ämter und Behörden weitergeleitet werden. 
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Abbildung 6: Kontaktart -  Anzahl der Kontakte 

 

Der BSD führte 2017 insgesamt 221 Hausbesuche durch. Dies ist bei eingeschränkter Mobilität des 
Betroffenen oder zur Abklärung der Wohn- und Lebenssituation vor Ort nötig, vor allem zur 
Einschätzung einer Fremd- oder Selbstgefährdung. Ein Gespräch in den Diensträumen bietet dagegen 
einen neutralen Ort, um über schwierige Lebenslagen zu sprechen und auch für die Berater die 
Möglichkeit, durch Telefonate, Faxe oder Internetanbindung direkt mit nötigen Leistungsanbieter in 
Kontakt zu treten. In der Dienststelle erfolgten 286 Beratungsgespräche. Im Vergleich zum Vorjahr 
fanden weniger Hausbesuche und dafür mehr Gespräche im Büro statt, was sich durch die 
eingeschränkte Möglichkeit des Außendienstes durch Mutterschutz sowie Zeitbindung durch 
Einarbeitung erklären lässt. 

Die Häufigkeit der Kontakte richtete sich jeweils nach dem Beratungsbedarf. In der Beratung genügen 
unter Umständen einige wenige Kontakte, um gezielt an Fachstellen und zuständige Leistungsträger 
zu vermitteln oder umfassend darüber zu informieren. Es kommt auch vor, dass Menschen die 
Hilfeangebote ablehnen, dann besteht zwar das Beratungsangebot, eine weitere Kontaktaufnahme 
gibt es aber nicht mehr. 2017 verteilte sich die Häufigkeit wie folgt: 

 - ein bis zwei Kontakte fanden bei 267 Klienten statt 
 - drei bis zehn Kontakte bei 186 Klienten 
 - elf bis 50 Kontakte bei 101 Klienten 
 - mehr als 50 Kontakte bei 16 Klienten  

Bei einem Großteil der Klienten reichen in der Regel ein bis zehn Beratungen, bis die Situation sich 
geklärt und wieder stabilisiert hat. Bei Klienten, die mehr als 50 Kontakte pro Jahr benötigen, liegt in 
der Regel ein umfassender Hilfebedarf zu Grunde, der eine Unterstützung über einen längeren 
Zeitraum erfordert, z. B. im Vorfeld einer gesetzlichen Betreuung oder um diese abzuwenden. 

 
Durchschnittlich zählte der BSD im Berichtsjahr 8,48 Kontakte pro Klient. Personen im Rentenalter (65 
Jahre und älter) zeigten dabei einen noch größeren Hilfebedarf, nämlich 10,60 Kontakte pro Klient. 

Insgesamt beanspruchen einige Klienten mehr Zeit für Gespräche und Telefonate. 
Entlastungsgespräche und Beratungssettings intensivieren sich zunehmend, ebenso der Zeitbedarf bei 
Hausbesuchen. Dies hängt auch mit der zunehmenden Vereinsamung der Menschen zusammen. 
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3.4 HAUPTPROBLEME UND LEBENSUMSTÄNDE 

Die nachfolgend aufgeführten Lebensumstände der Klienten, die 2017 beraten wurden, zeigen die 
Hauptprobleme der Betroffenen. Da häufig mehrere Probleme, wie z. B. drohender Wohnungsverlust 
mit Schulden und Sucht auftreten können, kann es hier zu Mehrfachnennungen kommen. 

 

 

Abbildung 7: Hauptprobleme und Lebensumstände, 
Anzahl der Klienten (Mehrfachnennung möglich) 

 

Allgemeine Krisensituationen / Psychische Probleme  
Menschen in Krisensituationen und mit psychischen Problemen zählten 2017 zu den häufigsten 
Klienten. Krisen können durch Trennung, familiäre Konflikte, Überforderungssituationen oder auch 
destabilisierte psychiatrische Erkrankungen ausgelöst werden. Bei den 401 Klienten, die in dieser 
Situation beraten wurden, gab es Kontakt zu 136 Betroffenen mit psychiatrischen Störungen wie z. B. 
Depressionen oder Wahnerkrankungen, zu 129 in allgemeinen Krisensituationen, zu 146 Menschen, 
die unter familiären Konflikten litten und zu 113 Klienten, die sich suizidal verhielten. Viele dieser 
Situationen wurden dem BSD über Meldungen einer Unterbringung nach dem Unterbringungsgesetz 
bekannt. 
 
Der BSD nimmt Kontakt auf, klärt individuell ab und versucht, zeitnah an die Lebensberatungsstellen 
oder die Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) der Caritas und der Diakonie weiter zu vermitteln. Viele 
Betroffene, vor allem Personen mit Störungen der Wahrnehmung und des Erlebens, lehnen die auf 
Freiwilligkeit basierenden Angebote der freien Wohlfahrtsverbände ab, da sie sich nicht krank fühlen. 
Bei Bedarf hält der BSD hier durch Hausbesuche Kontakt, mit dem Ziel, langfristig an die Fachstellen 
anbinden zu können. Der Besondere Soziale Dienst leistet Motivationsarbeit zu einer Behandlung oder 
leitet notwendige Maßnahmen wie die Anregung einer gesetzlichen Betreuung über das 
Betreuungsgericht ein.  
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Hilfebedarf im Umgang mit Ämtern und Behörden  
171 Bürger suchten 2017 Rat beim BSD, weil sie im Umgang mit Ämtern und Trägern der verschiedenen 
Leistungen Hilfe benötigten. Die immer komplexeren Sachverhalte in sozialrechtlichen 
Angelegenheiten und fehlende Kenntnisse über die Zuständigkeit der Leistungsträger führen oft zu 
einer großen Unsicherheit und Ratlosigkeit bei den Hilfesuchenden. In vielen Fällen kann den 
Betroffenen durch klärende Telefonate mit Behörden und Leistungsträgern oder durch Anleitung und 
Mithilfe beim Ausfüllen von Anträgen geholfen werden. Die direkte Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Sozialhilfeträgern, wie den Jobcentern und dem Fachbereich Soziale Leistungen, war hier wesentlich.  
 
Wohnungsangelegenheiten  
156 Klienten kamen wegen Wohnungsangelegenheiten in die Beratung. Dies war 2017 ein knappes 
Drittel der Menschen, die zur Beratung kamen (28 Prozent). Die meisten davon waren auf 
Wohnungssuche. Weitere Themen waren Wohnungsverwahrlosung, Räumungsklagen und 
Zwangsräumungen.  

Dass bezahlbarer Wohnraum fehlt, wird von den Wohlfahrtsverbänden und Beratungsstellen seit 
langem bemängelt und ist mittlerweile auch in der Politik angekommen. Der soziale Wohnungsbau soll 
nun wieder aufgenommen und ausgebaut werden. Die bisherigen Projekte sind weiterhin nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. In den Wohnbaugesellschaften der Städte, Landkreise und Kommunen 
gibt es lange Wartelisten, die Fluktuation ist derzeit folglich gering. Da die Versorgung 
einkommensschwacher Haushalte mit Wohnungen immer schwieriger wird, betrifft dies auch 
zunehmend die zuständigen Gemeindeverwaltungen, die bei einer Wohnungsräumung dafür Sorge zu 
tragen haben, dass ihre Bürger nicht obdachlos werden und in Notunterkünften untergebracht 
werden. 

Im Beratungsalltag herrscht hier bei vielen Hilfesuchenden große Verzweiflung, weil die 
Wohnungssuche trotz vieler Bemühungen und guten Willens nicht erfolgreich ist. Grund hierfür ist der 
Mangel an bezahlbaren Wohnungen, oft in Kombination mit negativen Schufa-Einträgen und geringem 
Einkommen. Die Vermieter haben mittlerweile auch für sehr einfach ausgestattete Wohnungen eine 
große Auswahl an potentiellen Mietern und entscheiden sich eher für berufstätige solvente Bewerber. 

 

Desorganisierte Wohnungen 
Der BSD hatte 2017 Kontakt zu 46 Klienten, die in einer desorganisierten Wohnsituation leben. 
Darunter versteht man z. B. aktives oder passives Ansammeln von Alltagsgegenständen, Zeitungen und 
Zeitschriften, fehlende Entsorgung von Müll und / oder verschimmelten Lebensmitteln, nicht 
artgerechte Tierhaltung in Wohnräumen, Geruchsentwicklung durch Verwesungsprozesse oder 
Tierkot, starke Verschmutzung bis hin zur Grenze der Unbewohnbarkeit. Dies kann sich sowohl als 
häusliche als auch als persönliche Verwahrlosung zeigen oder als beides. 

Von Angehörigen, Nachbarn oder Vermietern wird häufig ein Eingreifen durch den BSD erwartet. Ist 
die Bereitschaft zum Aussortieren der angesammelten Gegenstände und zur Entsorgung des Mülls 
vorhanden, berät der BSD über die Hilfemöglichkeiten. Diese reichen von der Information über 
ambulant begleitende Hilfen, Entrümpelungsfirmen bis hin zur Beratung über 
Finanzierungsmöglichkeiten. Meist ist eine Verwahrlosung der Wohnung gekoppelt mit anderen 
Problemen wie Suchterkrankungen, Demenz oder psychischen Problemen. Nicht wenige sind 
betroffen von einem übermäßigen Sammelverhalten, dem sogenannten Messie-Syndrom. Dabei 
handelt es sich um ein Unordnungssyndrom mit Sammelsucht bei oft gleichzeitiger 
Leistungsunfähigkeit im Beruf.  

Eine Entrümpelungsaktion ohne Behandlung der zugrundeliegenden Störung ist selten nachhaltig. 
Ohne Zustimmung des Betroffenen ist eine Entrümpelung nicht möglich, solange keine akute 
gesundheitliche Gefahr besteht. 
 
 
 





 

Seite | 12                                                                                                                    Besonderer Sozialer Dienst 

3.5 BERATUNGSARBEIT 
Beratung bei psychischen Problemen und in Lebenskrisen  
Die Hauptarbeit des BSD war 2017 die Beratung in Krisensituationen und bei psychischen Problemen, 
hier gab es 937 Beratungen. Darunter fielen 589 Gespräche in aktuellen Krisensituationen oder zur 
Entlastung, 193 Beratungen in Familienangelegenheiten und 155 Gespräche bei psychischen 
Problemen. Ziel war es dabei, in den verschiedensten Lebenslagen für die speziellen Themen 
Ressourcen für die Hilfesuchenden aufzuzeigen und gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.  
 

 

Abbildung 8: Inhalte der Beratungskontakte 
(Anzahl der Kontakte)  

(Mehrfachnennungen möglich) 
 

Unterstützung im Umgang mit Behörden, Leistungsträgern, bei Antragstellungen  
661 Mal konnten Klienten unterstützt werden, indem der BSD mit anderen Behörden oder 
Leistungsträgern in Kontakt getreten ist. Dies erfolgte telefonisch oder schriftlich, 128 Mal gestaltete 
sich die Unterstützung im Schriftverkehr bzw. bei Antragstellungen sehr aufwändig, z. B. waren 
Sozialberichte oder das Formulieren von Schreiben nötig, die der BSD für den Hilfesuchenden 
anfertigte.  
 
Beratung bei finanziellen und sozialrechtlichen Fragen  
522 Mal konnte der BSD 2017 in finanziellen und sozialrechtlichen Angelegenheiten unterstützen, z. B. 
durch Informationen über mögliche Ansprüche, Unterstützung bei der Beantragung von 
Sozialhilfeleistungen oder die Vermittlung von finanziellen Hilfen durch Spendenfonds, hauptsächlich 
bei der Kartei der Not.  
 
Situationsklärung  
In 578 Kontakten konnte die Situation geklärt und dadurch gezielte Hilfeangebote eingeleitet werden. 
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3.6 BEGLEITUNG UND GRENZEN DER ARBEIT 
 
Längerfristige Begleitung  
Wenn sich Menschen um ihre Angelegenheiten selbst nicht mehr ausreichend kümmern können, keine 
Angehörigen haben und die Voraussetzungen für eine gesetzliche Betreuung (noch) nicht gegeben 
sind, kann auch eine Begleitung über einen längeren Zeitraum nötig werden. Dies setzt in jedem Fall 
die Mitarbeit der Betroffenen voraus. Aus unserem Normenempfinden heraus werden Menschen vor 
allem dann als hochgradig hilfebedürftig eingeschätzt, wenn sie sich selbst und die Wohnung nicht 
mehr pflegen oder immer wieder durch Wahrnehmungsstörungen und Verwirrtheit auffallen.  
Der Grundsatz der Arbeit des BSD ist es, mit den Betroffenen selbst Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln, die sich an ihren eigenen Zielen und vorhandenen Ressourcen in ihrer Lebenswelt 
orientieren, da die Akzeptanz, eigene Lösungen anzunehmen und umzusetzen, am größten ist.  
 
Grenzen des Hilfeangebotes  
Können die Klienten noch über sich selbst bestimmen und möchten sie ihre Lebensform beibehalten, 
muss dies, solange keine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, respektiert werden. Oft ist es ein 
langer Prozess bis durch gesundheitliche Beschwerden oder zunehmenden geistigen Abbau weitere 
Maßnahmen eingeleitet werden müssen.  

Die Aufgaben eines gesetzlichen Betreuers übernehmen die Mitarbeiterinnen des BSD nicht.  

 
 

4. STRUKTURELLE ASPEKTE 

4.1 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
Vernetzte Einzelfallarbeit  
Aufgrund der vielfältigen Problemlagen der Hilfesuchenden ist ein enger Kontakt zu verschiedenen 
Fachstellen innerhalb und außerhalb des Landratsamtes notwendig. Durch eine zeitnahe 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks Augsburg und 
den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen, des Fachbereichs Soziale Leistungen und des 
Jobcenters konnte vielen Hilfesuchenden rasch und direkt vor Ort geholfen werden. Auch mit den 
Sozialpsychiatrischen Diensten der Caritas und Diakonie, der Offenen Behindertenarbeit und der 
Allgemeinen Sozialberatung der Caritas, Diakonie und des Bayerischen Roten Kreuzes, einigen 
Familienbüros und weiteren Sozialdiensten gab es durch die gebündelten Möglichkeiten eine hilfreiche 
fallbezogene Zusammenarbeit. Diese vernetzte Hilfe ist möglich, wenn die Hilfesuchenden damit 
einverstanden sind und die Mitarbeiter wechselseitig von der Schweigepflicht befreien. 
 
Netzwerkarbeit  
2017 fand jeweils ein Arbeitstreffen der Fachkollegen der sozialen Beratungsstellen und Hilfen im 
südlichen und im nördlichen / nordwestlichen Landkreis Augsburg statt.  

Ziel dieser jährlichen Besprechungen ist es, für alle transparent zu machen, wo die 
Arbeitsschwerpunkte der jeweiligen Beratungsstellen liegen, wo es gemeinsame Schnittstellen gibt 
und wie sich die Zuständigkeiten im Landkreis verteilen. Diese Informationen sollen dazu beitragen, 
dass Hilfesuchende gezielter an die Anlaufstellen direkt vor Ort und die jeweiligen Fachstellen wie 
Sozialpsychiatrische Dienste, Schuldnerberatung, Suchtberatung etc. gelangen.  

Der BSD übernahm auch 2017 wieder die Koordination der Treffen, die rotierend bei verschiedenen 
Trägern stattfinden. Dies beinhaltete die Einladung und Moderation der Treffen sowie die Pflege der 
Datenblattsammlung, in der wichtige Informationen über alle teilnehmenden Stellen mit ihren 
Zielgruppen und Besonderheiten aufgeführt sind. Der BSD aktualisierte diese Sammlung regelmäßig 
und stellte sie allen Fachkollegen zur Verfügung. 
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Inzwischen nimmt sich auch die Politik im Freistaat des Themas an. Im Bereich Soziales soll in Bayern 
eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden, um der Wohnungsknappheit in 
Ballungsräumen entgegenzuwirken. Bis 2020 sollen 2.000 neue Wohnungen geschaffen werden. 

 

Im Vordergrund der Arbeit des BSD wird 2018 aber weiterhin die Einzelfallarbeit mit seiner 
aufsuchenden Sozialarbeit bleiben. Die zunehmende Vereinsamung der Menschen und fehlende Hilfe- 
und Mobilitätsstrukturen, vor allem im ländlichen Bereich, machen es für Menschen in einer Krise 
schwierig, Hilfe und Ansprechpartner in der näheren Umgebung zu finden oder aufzusuchen. 
Hausbesuche erleichtern die rasche Kontaktaufnahme zu den Hilfesuchenden. Häufig reicht es nicht, 
nur den Fachdienst zu nennen, sondern der Kontakt zu Fachkollegen muss in einem längeren Prozess 
der Motivation angebahnt und persönlich vermittelt werden. So wird der BSD weiterhin ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Betroffenen und weiteren Hilfeeinrichtungen bleiben.  

Um für die Mitarbeiterinnen des BSD die Qualität der Arbeit zu gewährleisten, ist für 2018 die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und weiteren Supervisionseinheiten vorgesehen. 


